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Sachverhalt: 
 
Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt hat in seiner Sitzung am 22.07.2025 den 

Jahresabschluss 2022 neu aufgestellt. Nachstehend werden Sie gem. § 112 Abs. 5 HGO 
über die wichtigsten Ergebnisse informiert: 

 
 
Ergänzend zu dem Aufstellungsbeschluss des Magistrates vom 10.10.2023 wird der 

Jahresabschluss 2022 der Stadt Groß-Umstadt nach erfolgter Wiedereingliederung des 
Eigenbetriebes Stadtwerke im Jahr 2022, der Übernahme der Salden in die Folgesoftware 

Infoma sowie anderer werterhellender Tatsachen wie folgt neu zur Prüfung aufgestellt: 
  
Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Gesamtüberschuss von    660.245,75 EURO  

ab. 
 

Hiervon entfallen  auf das ordentliche Ergebnis               328.365,33 EURO 
 
und    auf das außerordentliche Ergebnis            331.880,42 EURO. 

 
Nachrichtlich: 

Veränderung zum Aufstellungsbeschluss vom 10.10.2023:     
im Ordentlichen Ergebnis        + 104.153,71 EURO und  
im außerordentlichen Ergebnis       +   68.231,58 EURO 

 
 
An Ermächtigungen wurden in das folgende Jahr 2023 im Ergebnishaushalt 

91.457,28 EURO, im Finanzhaushalt 10.929.010,03 EURO für investive Einzahlungen und 
23.473.222,27 EURO für investive Auszahlungen übertragen. 

 
Nachrichtlich: 
Keine Veränderung zum Aufstellungsbeschluss vom 10.10.2023. 

 
Gem. § 112 Abs. 9 HGO erfolgt umgehend eine Information über diesen Beschluss an die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-Umstadt. 
 
Die Revision des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird über die Neuaufstellung unter- 

richtet und kann sofort mit der Prüfung beginnen. 
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